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1 Grundlagen

Der Bundesminister fir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Gbermittelt
dem Ausschuss fiir Konsumentenschutz des Nationalrats gemal® § 1 Absatz 5 des
Bundesgesetzes liber die Finanzierung des Vereins fiir Konsumenteninformation (VKI) im
Jahr 2022 (VKIFinanzierungsgesetz 2022 — VKIFinanzG 2022), BGBI. | Nr. 202/2021, einen
Bericht lber die Verwendung der Mittel durch den VKI und die gemal® § 1 Absatz 4

durchgefiihrte Kontrolle.

1.1 Gesetz

Das oben zitierte Gesetz sieht in § 1 Absatz 5 vor, dass der Bundesminister fiir Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz dem Ausschuss fiir Konsumentenschutz des
Nationalrats jahrlich jeweils bis zum 31. August einen Bericht tber die Verwendung der
Mittel durch den VKI und die gemal} Absatz 4 durchgefiihrte Kontrolle vorzulegen. Diese
Verpflichtung wurde erstmals mit dem VKIFinanzG 2022 normiert; in den Vorjahren war
keine Berichtspflicht vorgesehen.

Die Berichtspflicht besteht weiterhin, obwohl das Gesetz ab 2023 keine finanziellen Mittel
fir den VKI mehr vorsieht. Stattdessen wurde — neben dem Klagswerkvertrag — fiir die

Periode 2023 bis 2025 ein Forderungsvertrag mit dem VKI abgeschlossen.

1.2 Basisforderung

GemaR dem Bundesministeriengesetz 1986 ist das Bundesministerium fiir Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unter anderem fiir die Férderung von
Verbrauchervertretungen, insbesondere zur Sicherstellung der Beratung, Information und
Rechtsdurchsetzung, zustandig. Dementsprechend wurde und wird der Verein fir
Konsumenteninformation laufend geférdert, womit diesem die Erfiillung seines

Vereinszweckes ermoglicht wird.

Die Republik Osterreich hat, vertreten durch den Bundesminister fiir Soziales, Gesundheit,

Pflege und Konsumentenschutz, mit dem Verein fiir Konsumenteninformation zur GZ
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2022-0.849.504 einen Vertrag zur Forderung der Durchfiihrung der statutarischen
Aufgaben des VKI und Finanzierung des Europédischen Verbraucherzentrums Osterreich
mit einer Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen. Die Basisforderung fiir den VKI
einschlielllich des Europaischen Verbraucherzentraums (EVZ) belauft sich fiir den Zeitraum
1.1.2023 bis 31.12.2025 insgesamt auf maximal 11.321.340 Euro (Hochstbetrag).

In § 6 des Forderungsvertrags sind fiir den VKI jahrliche Berichtspflichten tGber die
Durchfiihrung des Projekts vorgesehen, wobei insbesondere ein Sachbericht und ein

zahlenmaRiger Nachweis zu erbringen sind.

1.3 Werkvertrag

Seit dem Inkrafttreten des Konsumentenschutzgesetzes im Jahr 1979 besteht fiir den VKI

die Berechtigung, Verbandsklagen einzubringen.

Im Zuge der Vorbereitung des EU-Beitritts und den daraus resultierenden erforderlichen
Anpassungen des nationalen Rechts an den EU-Rechtsrahmen wurde vom zustandigen
Konsument:innenschutzressort — abseits von Mitgliedsbeitrag beziehungsweise Férderung
—im Jahr 1992 ein Werkvertrag mit dem VKI abgeschlossen. Mit diesem Werkvertrag
kommt das BMSGPK seiner Verpflichtung zur Sicherstellung der Rechtsdurchsetzung und
Rechtsfortbildung der Konsument:innenschutzrechte gemalk Bundesministeriengesetz

nach.

Der fiir den gegenstandlichen Zeitraum gliltige Werkvertrag ,,BMSGPK: Durchsetzung von
Verbraucherrechten” wurde im November 2023 nach 6ffentlicher Ausschreibung im
Rahmen eines Vergabeverfahrens mit GZ 2023-0.016.382 (Vergabeverfahren)
beziehungsweise 2023-0.579.307 (Zuschlagserteilung) unterfertigt. Fir die Erfiillung der
Aufgaben wurde ein Auftragsentgelt in der H6he von 1.150.000 Euro vereinbart, welches
einer Wertsicherung unterliegt. GemaR § 4 dieses Werkvertrags sind jahrlich Uiber die
Leistungen gemal § 1 — das sind die Filhrung von Musterprozessen, die Marktkontrolle
durch Abmahnungen und Verbandsklagen und die Dokumentation und Berichtslegung —

ein Zwischen- und ein Jahresendbericht samt Endabrechnung zu legen.
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1.4 Berichte und Endabrechnungen

Der VKI hat fiir das Jahr 2023 sowohl den Bericht und die Endabrechnung gemaf § 6 des
Forderungsvertrages als auch den Jahresendbericht und die Endabrechnung zum
Werkvertrag rechtzeitig vorgelegt. Beide Berichte bilden die Grundlage fiir die
Kernaussagen dieses Berichts und sind als Anhang diesem Dokument beigelegt.

1.5 Mitgliedschaft im Verein

Die Republik Osterreich — vertreten durch das jeweils fiir Konsument:innenpolitik
zustandige Bundesministerium — ist auRerordentliches Mitglied des VKI. Einziges
ordentliches Mitglied ist die Bundesarbeitskammer, da sich die anderen im VKI
vertretenen Sozialpartner:innen im Laufe der Jahre aus dem Verein zuriickgezogen haben.
Eine ordentliche Mitgliedschaft der Republik ist aus Griinden der Zugehdorigkeit des VKI als
Nichtregierungsorganisation bei der europaischen Dachorganisation der
Verbraucherverbande BEUC und bei der weltweiten Dachorganisation Consumers
International nicht méglich. Die Mitspracherechte der Republik sind daher auf bestimmte

Beschlussthemen eingeschrankt.

In den vierteljahrlichen Aufsichtsratssitzungen, an denen das BMSGPK teilnimmt, werden
regelmalig die betrieblichen und finanziellen Entwicklungen des Vereins vorgestellt und

ein Ausblick auf die nachsten Quartale beziehungsweise Jahre gegeben.

Bericht gemaR VKI-Finanzierungsgesetz 2022 5von 23

www.parlament.gv.at



6 von 23 [11-1219 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument

2 Ziele und Ergebnisse der
Basisforderung

Die finanzielle Unterstitzung des VKI durch das zustandige Bundesministerium hat eine
lange Tradition, die bis in die 1980er Jahre zurlickgeht. Sie erfolgte zunachst liber

Mitgliedsbeitrage.

Zwischen den Jahren 2003 und 2020 wurde die Finanzierung des VKI durch
Fordervertrage, diverse geringfligigere Werkvertrage und dem Werkvertrag zur

Rechtsdurchsetzung sichergestellt.

Mit den VKI-Finanzierungsgesetzen 2020, 2021 und 2022 wurde festgelegt, dass dem VKI
pro Jahr Mittel in der H6he von 4.750.000 Euro beziehungsweise 5.000.000 Euro zur

Verfligung gestellt werden.

Seit dem Jahr 2023 erfolgt die Unterstlitzung des Ressorts wiederum durch einen

Fordervertrag, welcher bis zum 31.12.2025 gilt.

Fiir Verbraucherinformation, Rechtsberatung, Vergleichstests, Marktuntersuchungen und
wissenschaftliche Tatigkeiten sowie EVZ wurde dem Verein 2023 maximal 3.728.780 Euro

an Forderung zugesagt. Vertragsgemald wurde ein Sachbericht gelegt.
Die seitens des Ressorts geforderte Basistatigkeit des VKI besteht aus

e Verbraucherinformation

e Beratung inklusive EVZ,

* Vergleichstests und Marktuntersuchungen,
* Wissenschaftliche Tatigkeit

Der Bereich Recht ist im Wesentlichen iber den Werkvertrag ,,BMSGPK: Durchsetzung von

Verbraucherrechten” abgedeckt (siehe unten).
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Dariber hinaus wurden bestimmte Projekte, deren Durchfiihrung teilweise auf EU-Richtli-

nien beruht, vom BMSGPK an den VKI Gbertragen. Dies sind:

e die Information nach der Dienstleistungs-Richtlinie und der Geoblocking
Verordnung,
e die Informationen bei Gefahren am Urlaubsort

e der Lebensmittelcheck

2.1 Beratung

Durch die Forderung seitens des BMSGPK bietet der VKI sowohl kostenlose telefonische
Beratung (10.899 Telefonate), schriftliche online-Beratung (2.439 Falle) als auch

kostenpflichtige personliche Beratung und Intervention bei Unternehmen (1.003 Falle) an.

Wie schon in der Vergangenheit betraf fast ein Viertel aller Anfragen Probleme beim
Warenkauf und vorwiegend die Durchsetzung von Gewahrleistungs- oder
Schadenersatzanspriichen. Betroffene Branchen waren vor allem die Elektro- und

Elektronikbranche sowie der Mobelhandel.

An zweiter Stelle lagen auch im Jahr 2023 Beschwerden zu den Preiserh6hungen bei
Energie und Wasser. Oft wurde das AusmaR der 2022 erfolgten Preisanderungen erst
durch eine Jahresabrechnung im Jahr 2023 ersichtlich, weshalb sich Anfragen haufig auf

AGB-Klauseln betreffend Preisanpassungen bezogen.

Probleme mit allgemeinen Dienstleistungen, speziell mit Handwerker:innen betrafen
intransparente und Giberhdhte Preise sowie auch in diesem Bereich

Gewabhrleistungsfragen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Fragen zu Finanzdienstleistungen und
Versicherungen. Dabei ging es hdufig um den Anstieg der Kreditzinsen, aber auch um
Gebihren im Zusammenhang mit Kreditvertragen sowie um Betrugsfalle im
Zahlungsverkehr (Phishing). Im Bereich Versicherungen lag der Schwerpunkt der Anfragen
bei Gebihren im Zusammenhang mit Lebensversicherungen gefolgt von Beschwerden zu

Sach- beziehungsweise Schadensversicherungen (vorwiegend Deckungsablehnungen).
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2.2 Europaisches Verbraucherzentrum (EVZ)

Das EVZ ist eine Beratungs- und Interventionseinheit innerhalb des VKI zur Losung
grenziberschreitender Probleme. Es wird von der Europaischen Kommission und dem
BMSGPK kofinanziert. 2023 wurden 8.401 Anfragen beziehungsweise Beschwerden
bearbeitet.

Der Beratungsschwerpunkt lag 2023 wie im Vorjahr bei Flugreisen, darunter insbesondere
Flugannullierungen, Verspatungen und Beférderungsverweigerungen sowie Probleme mit
verlorengegangenen Gepackstiicken. Weitere Beschwerden von Konsument:innen
betrafen unzulassige Check-in-Kosten am Flughafen. An zweiter und dritter Stelle folgten
Anfragen zu E-Commerce sowie Beschwerden im Zusammenhang mit Hotel- und

Apartmentbuchungen.

Das EVZ nimmt neben sonstigen Auflagen aus dem Fordervertrag seit 2016 auch folgende

Unterstltzungsaufgaben wahr:

* Funktion als nationale Kontaktstelle fiir Online-Streitbeilegung und gemaR Artikel 7
der ODR-Verordnung (VO Nr. 524/2013 Uber die Online-Beilegung
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten)

e Information Uber die zustandigen Alternativen Streitbeilegungsstellen im
jeweiligen EU-Mitgliedstaat und Uber das jeweilige Alternative
Streitschlichtungsverfahren gemaR Artikel 14 der Richtlinie 2013/11/EU und § 20
des Alternative-Streitbeilegungs-Gesetzes (AStG)

2.3 Vergleichtests und Marktuntersuchung

Die Tests, die der VKI groRtenteils gemeinsam mit anderen europdischen
Verbraucherorganisationen wie insbesondere der Stiftung Warentest durchfiihrt, bilden
die Grundlage fiir die Beitrdage im Magazin KONSUMENT sowie online auf

www.konsument.at. Im Berichtsjahr 2023 wurden 122 Tests beziehungsweise Reports und

Markterhebungen durchgefiihrt.

Die Untersuchungen betrafen die Bereiche ,Lebensmittel”, ,,Gesundheit, Kosmetik und
Schadstoffe”, ,,Haushalt, Freizeit und Sport”“, ,,neue Medien”, , Dienstleistungen und

Finanzdienstleitungen” sowie , Nachhaltigkeit und Klimaschutz”.
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Im Bereich ,Gesundheit, Kosmetik und Schadstoffe” stand 2023 das Ziel des ,toxic free
environment” im Zentrum. So wurde etwa in einem internationalen Gemeinschafts-Test
aufgezeigt, dass hormonverdndernde Substanzen (Bisphenole) in Kinderprodukten und

Lebensmittel-Kontaktmaterialien enthalten sind.

Die Rubrik ,Neue Medien“ wurde laufend um Testergebnisse neu auf dem Markt
erscheinender Gerate wie TV-Gerate, Smartphones, Notebooks, Tablets und Soundbars
erweitert, die man auf www.konsument.at findet. Derzeit sind in dieser Sparte etwa 2.100

aktuelle Testergebnisse abrufbar.

In der Rubrik Haushalt, Sport und Freizeit wurde die bestehende Datenbank um Tests
etwa zu Autokindersitzen oder Kinderwagen erweitert und als Pilotprojekt auch Tests zu

kleinen Haushaltsgeraten ins Programm aufgenommen.

Im Bereich Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen wurden auch 2023 umfassende
Informationen zu Versicherungen angeboten. Neben Basisinformationen wurden auch

Preise und Leistungen der am Markt angebotenen Versicherungen verglichen.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz fanden Eingang bei neun Greenwashing Checks
beispielsweise zu CO,-Neutralitdt, Recycling und zum am haufigsten genannten

Marketinginstrument , Klimaneutralitat”.

2.4 Kommunikation

Da Verbraucherinformation ein wesentlicher Bestandteil des Konsumentenschutzes ist,

betreibt der VKI auch eine Reihe von Kommunikationskanélen:

e die Zeitschrift ,,der Konsument”
e der Vertrieb von Blichern

e www.konsument.at/

e www.vki.at

* www.verbraucherrecht.at

* Facebook (KONSUMENT und Verbraucherrecht)
e  Youtube (@vki konsumentenschutz)

°* X (@vki konsument)

* TikTok (@vki konsumentenschutz)
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e Verbraucherbildungs-Veranstaltungen in Schulen

Die Zugriffe auf das elektronische Informationsangebot sind im Allgemeinen
zufriedenstellend. So wurde beispielsweise die Website www.konsument.at im Jahr 2023

um mebhr als 50 Prozent haufiger besucht als im Vorjahr. Die Entwicklung des Social Media
Auftritts ist insgesamt ebenso positiv zu sehen. Im Jahr 2023 erfolgte eine Vielzahl an
Postings sowohl auf als auch auf TikTok und X. Diese betrafen etwa Produktriickrufe,
hochst- oder instanzgerichtliche Entscheidungen oder Produkttests.

2.5 Recht

Informationen auf der Website www.verbraucherrecht.at sowie zwei Veranstaltungen zur

Rechtswissensvermittlung wurden 2023 mit den Férdergeldern des Bundes finanziert.

Weitere Berichte zur Klagstatigkeit im Rahmen des Werkvertrages siehe Kapitel 3.

2.6 Projekt: Unterstiitzungstatigkeit betreffend
Dienstleistungsrichtlinie und Geoblocking Verordnung

Das Europaische Verbraucherzentrum hat 2010 die Aufgabe Gibernommen, Anfragen zur
Dienstleistungsrichtlinie 2006/123 (DL-RL) zu beantworten; 2018 wurde dieser
Aufgabenbereich um Fragen zu Geoblocking nach der Verordnung (EU) 2018/302

erweitert.

Anfragen im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie

Konsument:innen haben gemal Artikel 21 DL-RL das Recht, in ihren Mitgliedstaaten
allgemeine Informationen und Unterstlitzung zu den rechtlichen Rahmenbedingungen,
insbesondere den Verbraucherschutzvorschriften, von grenziiberschreitenden
Dienstleistungen zu erhalten. Ziel von Artikel 21 DL-RL ist das Vertrauen von

Konsument:innen in den Binnenmarkt zu starken.

Die hochste Anzahl der Anfragen von Konsument:innen im Jahr 2023 betraf die

Transportbranche beziehungsweise die Nutzung von StralReninfrastruktur. Darunter fallen
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vor allem Probleme europdischer Konsument:innen mit der dsterreichischen
Autobahnvignette sowie Probleme 6sterreichischer Verbraucher:innen mit BuRBgeldern,
insbesondere wegen Vergehen gegen die italienische StraBenverkehrsordnung. Auch das

Thema der Online-Coachings war 2023 wieder Gegenstand zahlreicher Beschwerden.

Mehr als 75 Prozent der Anfragen Osterreichischer Verbraucher:innen zu Dienstleistungen

betraf Unternehmen aus Italien und Deutschland.

Anfragen im Zusammenhang mit der Geoblocking Verordnung (EU)
2018/302

Entgegen der Meinung vieler Konsument:innen gibt es keine EU-weite Lieferpflicht flr
Unternehmen. Konsument:innen wurden daher informiert, dass Unternehmen das
Liefergebiet selbst festlegen kdnnen. Sofern Konsument:innen aber lber eine
Lieferadresse in dem von dem Unternehmen festgelegten Liefergebiet verfiigen, ist das
gewlinschte Produkt an die Konsument:innen zu denselben Konditionen wie sie lokalen

Kund:innen angeboten werden zu verkaufen.

Bei den Anfragen zu Geoblocking stach wiederum die Transportbranche hervor, wobei
insbesondere Fragen zum grenziberschreitenden Autokauf, zu elektronischen
Mautsystemen sowie zu Tarifen fir Einheimische in Skigebieten gestellt wurden. An
zweiter Stelle standen Anfragen im Bereich Kommunikation, die sich etwa auf den Zugang

zu Werbeaktionen und Herstellergarantien beim Kauf von Mobilfunkgeraten bezogen.

Die meisten Anfragen von dsterreichischen Konsument:innen betrafen deutsche

Unternehmen.

2.7 Projekt: Gefahr am Urlaubsort

Immer wieder gibt es diverse Umstande wie Wetterkatastrophen, Kriege oder Pandemien,
die zu Reisestornos fuhren. Der VKI hat den Auftrag Gibernommen, in diesen Fallen rasch
Hilfe und Information fir die Reisenden bereit zu halten und eine Hotline zu installieren.
Die Anfragen gingen im Verhaltnis zu den Vorjahren, die von der Covid-19-Pandemie
gepragt waren, auf das Niveau vor 2020 zurtick. Im Jahr 2023 wurden 153 Anfragen von

Konsument:innen gestellt —in 52 Fallen erfolgte eine grenziiberschreitende Intervention
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nach der Beratung. Die meisten Anfragen bezogen sich auf Flugreisen, die online gebucht

wurden.

2.8 Projekt: Lebensmittelcheck

Beim Lebensmittelcheck untersucht der VKI auf Grund von Meldungen von
Verbraucher:innen bestimmte Aufmachungen, Kennzeichnungen oder Preisentwicklungen

von Lebensmitteln.

Die meisten Meldungen erhielt der VKI 2023 wie im Vorjahr zum Thema Preis und
Gewicht. Es ging um versteckte Preiserhohungen oder Abweichungen des gewogenen
Gewichts von der angegebenen Nettoflillmenge. Auch 2023 wurde bei auffillig vielen
Lebensmitteln die Flllmenge verringert, wahrend die Verpackung und der Stlickpreis

gleichblieben. Diese Vorgehensweise wurde als ,,Shrinkflation” bekannt.

2.9 Ziele und Zielerfiillung
Die Ziele wurden fir die einzelnen Bereiche gesondert festgelegt.
Ziel der Verbraucherinformation ist es Konsument:innen diverse verbraucherrelevante

Informationen zuganglich zu machen. Dies passiert iber die Websites www.vki.at,

www.konsument.at, www.verbraucherrecht.at, durch Postings in sozialen Medien, durch

Publikationen von Fachblichern sowie durch Kooperationen wie ,,Konsument in der

Schule”.

Im Bereich der Rechtsberatung soll die Beratungsleistung fiir Konsument:innen im Inland
sowie die Unterstiitzung der Verbraucher:innen bei der Durchsetzung ihrer Rechte im
europdischen Ausland im Zuge der Mitfinanzierung des Europaischen

Verbraucherzentrums in Osterreich (EVZ) sichergestellt werden.

Vergleichstests und Marktuntersuchungen werden durch die Produkte ,Test” sowie
,Lebensmittelchcheck” angeboten und unterstiitzen Konsument:innen dabei,

Entscheidungen auf Basis von objektiven Informationen treffen zu kénnen.
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Durch geforderte Veranstaltungen zur Rechtswissensvermittlung sowie Publikationen von

rechtlichen Fachartikeln soll im Bereich der wissenschaftlichen Tatigkeiten Fachexpertise

im Verbraucherrecht erarbeitet und an ein Fachpublikum vermittelt werden.

Weiters werden mit der beantragten Forderung Personalkosten der Geschaftsfiihrung

inklusive der dazugehérenden Stabstellen und der administrativen Funktionen aus den

Bereichen finanziert.

Tabelle 1: Indikatoren laut Férderantrag

Indikatoren (Kennzahlen/Meilensteine)

Messbare Einheiten

Ziel 2023 Erreicht

Anzahl der Online-Abonnenten 10.000 8.633
Anzahl verkaufter Blicher 10.000 8.626
Anzahl Teilnahme ,, Konsument in der Schule” 30 37
Personliche Beratung 1.000 865
Telefonische Beratung 12.000 10.899
Onlineberatung 2.500 2.349
Intervention 1.000 1.003
Anzahl Anfragen an das EVZ 8.067 8.401
Durchgefiihrte Webinare Beratung 12 6
Durchgefiihrte Untersuchungen (Test/Report) 124 122
Durchgefiihrte geférderte Veranstaltungen zur 2 2
Rechtswissensvermittlung
Anzahl veréffentlichter rechtlicher Fachartikel 100 135

Medienprasenz des VKI
Presseaussendungen 108 92
Clippings 3.300 5.392
Anzahl Veroffentlichung Lebensmittelchecks 100 103
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Die Zielvorgaben wurden zum liberwiegenden Teil erfillt. Es gilt zu berticksichtigen, dass
die Themen des Konsumentenschutzes — wie etwa die Anzahl an Beratungen und
Interventionen — nicht vollumfanglich im Vorhinein eingeschatzt werden kénnen und
daher variieren. In einigen Bereichen, wie den Anfragen an das EVZ oder der Anzahl

verdffentlichter rechtlicher Fachartikel ist es auch zu einer Ubererfiillung gekommen.

2.10 Projektkosten und Abrechnung

Der VKI fuhrt eine Kostentragerrechnung, aus der die fir die einzelnen Teilbereiche
aufgewendeten Mittel hervorgehen. Das Antrags-und Abrechnungssystem des VKl ist
integrierter Bestandteil des Fordervertrags sowie Grundlage der Forderungsabrechnung.

Der Férderungsnehmer erstellt fir die Gesamtorganisation einen Jahresabschluss gemaR
den §§ 21 und 22 Vereinsgesetz 2002, der jahrlich von einem Wirtschaftspriifer gepriift
wird. Der Nachweis der Kosten fiir jede Organisationseinheit und jede Dienstleistung des
VKI erfolgt gemal Vereinbarung lber eine mit einem Prifvermerk des Wirtschaftspriifers
versehene und vom Leitungsorgan unterfertigte Kostenrechnungsauswertung. Die
Kostentragerrechnung stellt die Vollkosten der einzelnen Dienstleistungen des VKI dar. Fir
den Nachweis der widmungsgemaRen Verwendung der Férderung 2023 werden die
Kostentrager gemal adaptiertem Finanzplan herangezogen. Das BMSGPK fordert nicht

alle Kostentrager des VKI, sondern nur einen Teil.

90 Prozent der Férdersumme wurden vertragsgemalfd im Jahr 2023 in Form von zwei
Teilzahlungen ausbezahlt. Die Abrechnung langte fristgerecht ein und wird derzeit gepriift,
weshalb sich die konkreten Widmungen Kosten im Detail noch dandern kdnnen. Bei

erfolgreicher Beendigung der Priifung wird die Restzahlung ausbezahlt werden.

Voraussichtlich wird sich die Verteilung der Fordersumme auf die Tatigkeitsbereiche wie in
Abbildung 1 ersichtlich darstellen.
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Abbildung 1: Voraussichtliche Verteilung der Basisforderung 2023 auf die
Tatigkeitsbereiche des VKI

Wissenschaftliche
Tatigkeit

Verbraucherinformation

Vergleichstests und
Marktuntersuchungen

Rechtsberatung
inklusive EVZ

Im Jahr 2023 trug die Bundesarbeitskammer mit Mitgliedsbeitragen in Hohe von rund

650.000 Euro zur Finanzierung bei sowie erfolgte im Teilbereich EVZ eine Mitfinanzierung

von Seiten der Europdischen Kommission.
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3 Ziele und Ergebnisse des
Werkvertrags

Der VKI wird seit dem Jahr 1992 vom fiir Konsumentenschutz zustandigen Ressort —
aktuell dem BMSGPK — mit der klagsweisen Durchsetzung von Verbraucherrechten

beauftragt.

Dahinter steht die Uberlegung, dass Verbraucher:innen zwar viele Rechte zu ihrem Schutz
haben, die klagsweise Durchsetzung aber im Hinblick auf das damit einhergehende

Prozesskostenrisiko vielfach scheuen.

Auf Basis eines unbefristeten Werkvertrages mit dem Ressort fiihrt der VKI jahrlich etwa
240 Verfahren. Das Auftragsentgelt dafiir belief sich im Berichtszeitraum auf pauschal
1.150.000 Euro. Damit sollten alle mit dem Klagsprojekt verbundenen Kosten abgedeckt

sein.

Die Klagsfiihrung dient einerseits der Marktbereinigung bei Verbandsklagen
beziehungsweise der Rechtsdurchsetzung im Einzelfall und andererseits der

Rechtsfortbildung durch die Gerichte im Fall einer unklaren Rechtslage.

Vielfach sind die erzielten Urteile auch Basis fiir Sammelaktionen des VKI. Gerade bei
Klarstellungen durch die Gerichtsbarkeit — etwa hinsichtlich Riickzahlungsverpflichtungen
— ist oft eine Vielzahl von Verbraucher:innen betroffen. Hier versucht der VKI regelmaRig
Gesamtlosungen zu erzielen (beispielsweise im Jahr 2023 im Zusammenhang mit

unzuldssigen Gebiihren bei Lebensversicherungen).
Die Klagsfiihrung erfolgt in zwei Bereichen:

e Musterprozesse zur Durchsetzung individueller Verbraucherrechte
e Verbandsklagen, die auf Unterlassung von gesetzwidrigen Klauseln in Allgemeinen
Geschaftsbedingungen, Praktiken, die gegen EU-Verbraucherschutzrechte

verstoBen oder irrefihrender Werbung gerichtet sind.
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Im Vorfeld einer Klage wird in der Regel ein aulRergerichtliches Abmahnverfahren
durchgefiihrt (nicht bei VerstoRen im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb — UWG).

Die Verfahren (inklusive Abmahnungen) werden auf der Grundlage eines Vorschlages des
VKI vom BMSGPK gepriift und genehmigt. Die Antrdge enthalten eine
Sachverhaltsdarstellung samt rechtlicher Beurteilung sowie eine Kostenschatzung fiir den
Fall des Prozessverlustes. Die beauftragten Verfahren werden vom VKl in enger
Abstimmung mit den betrauten Rechtsanwalt:innen und dem BMSGPK gefiihrt. Fiir diese
Vorgangsweise spricht eine langjahrige Erfolgsquote, die im Schnitt Gber die Jahre um die
90 Prozent lag.

3.1 Thematische Schwerpunkte der VKI Klagstatigkeit im Jahr 2023

Bei der Auswahl der Verfahren strebt der VKI unter anderem an, moglichst die gesamte
Breite des inhaltlichen Verbraucherschutzrechtes abzudecken und aktuelle Probleme aus

der Praxis aufzugreifen.

Ein Thema, von dem Verbraucher:innen im Jahr 2023 in verschiedenen Bereichen
der Daseinsvorsorge (insbesondere Energie) betroffen waren, war das Thema

Preiserh6hungen.

Ein gleichermalien brisantes Thema waren Zinsen und Zinsanderungen bei

Konten, Krediten und Sparprodukten.

Im Bankenbereich wurden auRerdem Verfahren betreffend verschiedene
Bankgebiihren, zu den Folgen vorzeitiger Kreditriickzahlung beim

Hypothekarkredit und zu Phishing-Attacken gefiihrt.

Betreffend Fernabsatzgeschifte flihrte der VKI im Berichtsjahr Verfahren zur
Klarung offener Rechtsfragen etwa im Zusammenhang mit Ricktrittsrechten bei
Streamingdiensten, der Belehrung tber das Riicktrittsrecht bei

Vertragsverlangerung und Riicktrittsrechten bei Auktionen.
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Die Verfahren betreffend tiberhohte Gebilihren bei Besitzstorungen blieben im

Berichtsjahr weiterhin konstant auf hohem Niveau.

Im Reiserecht stellten sich pandemiebedingt Folgefragen zum Riicktritt bei
Pauschalreisen, die der VKI in mehreren Verfahren aufgriff. Weitere Verfahren
betrafen Reisevermittler-Plattformen.

Im Datenschutzrecht ging der VKI gegen zahlreiche Klauseln in
Datenschutzerklarungen vor. Weiters wurden Verfahren zum Bestehen und zur
Bemessung immaterieller Schadenersatzanspriiche von Verbraucher:innen bei

DatenschutzverstofRen gefiihrt.

Die im Bereich des Wettbewerbsrechts im Berichtszeitraum gefiihrten Verfahren
betrafen Greenwashing, Werbungen mit Stattpreisen, Mogelpackungen sowie
Werbungen mit Inhaltsstoffen und Gesundheitsversprechen.

Im Telekommunikationsbereich wurden zwei Telekomanbieter geklagt, es zu
unterlassen, ihre Internet-Produkte mit einer bestimmten (maximalen)
Dateniibertragungsgeschwindigkeit zu bewerben, wenn sie in den
Entgeltbestimmungen oder Leistungsbeschreibungen fiir diese Produkte eine
deutlich langsamere normalerweise zur Verfligung stehende Geschwindigkeit

angeben.

3.2 Ausgewadhlte Fallbeispiele aus der VKI Klagstatigkeit im Jahr
2023

Gesetzwidrige Anderungsklausel von WhatsApp Ireland Limited (WhatsApp): Anlass fiir
die Klage war eine Anderung der Nutzungsbedingungen von WhatsApp im Jahr 2021. Fiir
den Obersten Gerichtshof (OGH) war im Verfahren wesentlich, dass Verbraucher:innen
auch unter Berlicksichtigung der darin enthaltenen Hyperlinks kein klares und
umfassendes Bild davon vermittelt bekamen, in welchen Punkten sich die AGB der

Beklagten konkret andern.
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Unzuldssige Entgelte bei Paylife Maestro Gutscheinkarten: Derartige Gutscheinkarten
wurden in Einkaufszentren genutzt und konnten mit einem gewtlinschten Betrag in der
Hohe von 10 Euro bis 150 Euro aufgeladen werden. Nach Ablauf der Giiltigkeit wurde den
Karteninhaber:innen eine Bereitstellungsgebihr verrechnet, bis das Guthaben
aufgebraucht ist. Bei Riicktausch des Guthabens wurde in bestimmten Fallen zudem eine

Gebuhr fallig. Der OGH bestétigte die Gesetzwidrigkeit der eingeklagten Geblihren.

Abgleich von Daten mit der Post durch Sky Osterreich Fernsehen GmbH (Sky): Die Klage
erfolgte nachdem Sky den Kund:innen angekiindigt hatte, personenbezogene Daten mit
der Osterreichischen Post abgleichen zu wollen. Der OGH wertete die zugrundeliegende
Vertragsbedingung von Sky flr unzuldssig.

Unzulassiger Stornoabzug bei UNIQA-Lebensversicherung: Versicherungsnehmer:innen
konnen Lebensversicherungen vorzeitig kiindigen. Der Versicherer hat in diesem Fall den
Riickkaufswert zu erstatten. Er kann davon einen Abzug (sogenannter Stornoabzug)
vornehmen. Es blieb — so der OGH — beim konkreten Abzug aber vollig offen, aus welchen
Griunden die Staffelung des Stornoabzugs bei Kiindigung gerechtfertigt sein soll. Die

Klausel ist daher gesetzwidrig.

Mogelpackung bei Mozart-Schnitten von Manner: Im Verfahren ging es um die Flllmenge
beziehungsweise den Luftgehalt von Verpackungen. Nach der ersten Instanz schloss sich
auch das Oberlandesgericht Wien der Rechtsauffassung des VKI an und beurteilte die
Verpackung des Schiittelbeutels von ,Manner Mozart Mignon“ rechtskraftig als

irrefihrend.

Werbung zu CO2-Neutralitidt bei Gosser Bier der Brau Union: Die Brau Union bewarb das
von ihr erzeugte und vertriebene Gdsser Bier unter anderem mit den Slogans ,,CO2 neutral
gebraut” und ,100 Prozent des Energiebedarfs fiir den Brauprozess kommen aus
erneuerbaren Energien”. Es war unter anderem strittig, ob der Brauprozess, den die Brau
Union als COz-neutral bewarb, auch den fiir die Bierherstellung notwendigen Malzprozess
erfasst, da das Malz nicht selbst erzeugt, sondern bei Malzereien zugekauft wurde. Die
dafir erforderliche Warme wird Gberwiegend aus Erdgas gewonnen. Der Malzprozess ist
damit natdrlich nicht CO,-neutral. Das Landesgericht Linz gab dem VKI recht: Selbst wenn
das Malzen im technischen Sinn nicht Teil des Brauprozesses sei, wiirden durchschnittlich

informierte und verstandige Verbraucher:innen keine prazise Abgrenzung vornehmen.
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Greenwashing-Urteil gegen Austrian Airlines: Im Verfahren ging es um die Bewerbung
von Fliigen als CO;-neutral. Das Landesgericht Korneuburg folgte der Rechtsauffassung
des VKI und beurteilte die Werbung als irrefliihrende Geschaftspraktik. Das Urteil ist
rechtskraftig.

Wettbewerbswidrige Darstellung der Lieferkosten bei IKEA: Die IKEA Mobelvertrieb OHG
(IKEA) warb im Friihjahr 2022 auf der Homepage mit der ,Gratis Paketlieferung fiir IKEA
Family Mitglieder”, also fir jene Kund:innen, die Teilnehmer:innen des
Kundenbindungsprogrammes sind. Voraussetzung fiir eine Gratislieferung war jedoch, dass
die Ware bestimmte Abmessungen und ein bestimmtes Gewicht nicht tiberschreitet.
Diese Einschrankung war bei der Ankiindigung zur Gratislieferung aber nicht zu finden,
sondern erst auf einer Unterseite mit Informationen zur IKEA-Paketlieferung. IKEA liel es
nicht auf ein Urteil ankommen und erklarte sich zu einem gerichtlichen

Unterlassungsvergleich bereit.

3.3 Ziele und Zielerfiillung

Der Werkvertrag umfasst die folgenden Arbeitsprogrammpunkte gemal § 1 des
Werkvertrags:

e Flhrung von 120 Musterprozessen
e Marktkontrolle durch Abmahnungen und Verbandsklagen
o Fuhrung von 120 Abmahnungen/Verbandsunterlassungsklagen
o Kontrolle von zumindest 30 Unterlassungserklarungen/Unterlassungstiteln
der letzten drei Jahre auf deren Umsetzung; allfallige Falligstellung von
Vertragsstrafen/Exekution

e Dokumentation und Berichte

Bei geringfiigiger, 5 Prozent nicht libersteigender Unterschreitung des Mengengerists, ist
gemal § 5 Absatz 2 des Werkvertrags keine anteilige Reduktion der Verglitung
vorzunehmen. GemaR § 5 Absatz 3 des Werkvertrags konnen Unterschreitungen des
Mengengeriists hinsichtlich einer Verfahrensart durch Uberschreitungen hinsichtlich der

anderen Verfahrensart ausgeglichen werden.
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Im Berichtszeitraum wurden vom VKI insgesamt 236 Verfahren betreut. Diese setzen sich
aus 70 Musterprozessen und 166 Abmahnungen beziehungsweise Verbandsklagen
zusammen. AuRerdem wurden 37 Unterlassungstitel auf ihre Umsetzung in der Praxis

kontrolliert. Die Erfolgsquote lag bei rund 89 Prozent.
Die 166 Abmahn- und Verbandsverfahren betrafen folgende Bereiche:

e 108 Falle betrafen unzuldssige Klauseln im Sinne des § 28 KSchG
e 15 Falle betrafen VerbraucherrechtsverstoRRe im Sinne des § 28a KSchG
e 43 Falle betrafen unlautere Geschaftspraktiken im Sinne des § 14 UWG

3.4 Abrechnung

Die vereinbarten Berichtspflichten wurden erfiillt sowie wurde die Abrechnung wurde

fristgerecht gelegt.

Im Jahr 2023 wurden vereinbarungsgemal’ zwei Teilzahlungen in Héhe von 90 Prozent des
Auftragsentgelts als Vorschuss ausbezahlt. Die restliche Verglitung wurde nach erfolgter
Prifung ebenfalls geleistet, sodass das gesamte jahrliche Auftragsentgelt in Hohe von
1.150.000 Euro ausbezahlt wurde.
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4 Anhange

Anhang | — Bericht zur Basisforderung 2023

Anhang Il — Jahresbericht Klagsvertrag 2023

22 von 23 Bericht gemaR VKI-Finanzierungsgesetz 2022

www.parlament.gv.at



[11-1219 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument

Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Stubenring 1, 1010 Wien
+43 1711 00-0

post@sozialministerium.at

sozialministerium.at

www.parlament.gv.at

23 von 23


mailto:post@sozialministerium.at

Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 08- 30T08: 54: 19+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




	Inhaltsverzeichnis
	1 Grundlagen
	1.1 Gesetz
	1.2 Basisförderung
	1.3 Werkvertrag
	1.4 Berichte und Endabrechnungen
	1.5 Mitgliedschaft im Verein

	2 Ziele und Ergebnisse der Basisförderung
	2.1 Beratung
	2.2 Europäisches Verbraucherzentrum (EVZ)
	2.3 Vergleichtests und Marktuntersuchung
	2.4 Kommunikation
	2.5 Recht
	2.6 Projekt: Unterstützungstätigkeit betreffend Dienstleistungsrichtlinie und Geoblocking Verordnung
	Anfragen im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie
	Anfragen im Zusammenhang mit der Geoblocking Verordnung (EU) 2018/302

	2.7 Projekt: Gefahr am Urlaubsort
	2.8 Projekt: Lebensmittelcheck
	2.9 Ziele und Zielerfüllung
	2.10  Projektkosten und Abrechnung

	3 Ziele und Ergebnisse des Werkvertrags
	3.1 Thematische Schwerpunkte der VKI Klagstätigkeit im Jahr 2023
	3.2 Ausgewählte Fallbeispiele aus der VKI Klagstätigkeit im Jahr 2023
	3.3 Ziele und Zielerfüllung
	3.4 Abrechnung

	4 Anhänge

		2024-08-30T08:54:19+0200
	Parlamentsdirektion




